
Aus der öffentlichen Gemeinderatssitzung vom 14. Februar 2023 

wird folgend berichtet und die gefassten Beschlüsse bekannt 

gegeben: 

 

Reinigung der Urnenwände 

Sobald es etwas wärmer wird, erfolgt die Reinigung der Urnenwände auf dem Friedhof. 

Hierfür werden im Vorfeld alle Angehörigen der Urnenwände angeschrieben, dass der 

Trauerschmuck entfernt werden muss. Es darf grundsätzlich kein Schmuck an den 

Urnenwänden abgelegt werden.  

 

Bauantrag auf Nutzungsänderung eines landwirtschaftlichen Gebäudes (Boxenlaufstall) zu 

gewerblichen Lagerflächen auf Flst. 453, Marsweilerstraße 87 / 89 

Der Landwirt möchte Teile der bestehenden Landwirtschaft aufgeben. Es soll das als 

Boxenlaufstall genehmigte landwirtschaftliche Gebäude auf dem Flurstück 453 zu einer 

Lagerhalle umgenutzt werden, die gewerblich vermietet wird. Das Vorhaben liegt im 

Außenbereich und wird nach § 35 Abs. 2 BauGB (Sonstige Vorhaben) beurteilt. Sonstige 

Vorhaben können im Einzelfall zugelassen werden, wenn ihre Ausführung oder Benutzung 

öffentliche Belange nicht beeinträchtigt und die Erschließung gesichert ist. 

Der Gemeinderat fasst den Beschluss: Das gemeindliche Einvernehmen zum Bauantrag auf 

Umnutzung eines landwirtschaftlichen Gebäudes wird erteilt. 

 

Bauantrag zum Neubau eines Mehrfamilienhauses mit 5 Wohneinheiten und 5 Garagen auf 

Flst. 209/3, Annabergstraße 28 

Auf dem Flst. 209/3 in der Annabergstraße wurde ein Wohngebäude, ein Holzschopf und eine 

Garage abgebrochen. Auf dem Grundstück wird nun der Neubau eines 

Mehrfamilienwohnhauses mit fünf Wohneinheiten und fünf Garagenstellplätzen beantragt. 

Ein Bebauungsplan liegt nicht vor, so dass das Bauvorhaben nach § 34 Abs. 1 BauGB 

(Zulässigkeit von Vorhaben innerhalb der im Zusammenhang bebauter Ortsteile) beurteilt 

wird. Nach § 34 Abs. 1 BauGB ist ein Vorhaben zulässig, wenn es sich nach Art und Maß der 

baulichen Nutzung, der Bauweise und der Grundstücksfläche, die überbaut werden soll, in die 

Eigenart der näheren Umgebung einfügt und die Erschließung gesichert ist. Die 

Anforderungen an gesunde Wohn- und Arbeitsverhältnisse müssen gewahrt bleiben; das 

Ortsbild darf nicht beeinträchtigt werden. 

Der Gemeinderat fasst den Beschluss: Das gemeindliche Einvernehmen zum Bauantrag wird 

nicht erteilt, da sich das geplante Gebäude hinsichtlich des Maßes der baulichen Nutzung 

gemäß § 34 Abs. 1 BauGB nicht in die nähere Umgebungsbebauung einfügt. 

 

 



Auftragsvergabe Sanierung Wasserleitung Grünenberg-Stöcklisstraße und Jägerweg 

2018 gab es in der Grünenbergstraße den ersten kleineren Wasserrohrbruch. Bereits ein Jahr 

später folgte der nächste und im Winter 2022 gab es auf der gleichen Trasse erneut einen 

Rohrbruch. Dieser fiel deutlich größer aus, so dass sich die Kosten für die Behebung des 

Schadens auf ca. 20.000 € beliefen. Der Grund für die Häufung der Rohrbrüche ist auf das 

Material und das Alter der Wasserleitung zurückzuführen. Es handelt sich hierbei um eine alte 

Asbestfaserzementleitung (AZ) aus den 70er und 80er Jahren. Die bestehende Wasserleitung 

quert aktuell den Sulzmoosbach im Bereich des Klosterhofs Richtung Grünenbergstraße. 

Dieser Leitungsabschnitt ist sehr unzugänglich und kann bei einem Leitungsbruch nicht 

erneuert werden. Im Zusammenhang mit dieser Sanierung wird eine neue Querverbindung 

vom Jägerweg in Richtung neu zu erschließendes Baugebiet Lilienstraße angestrebt. Durch 

diese Maßnahme wird sich die Versorgungssicherheit für den Bereich Grünenberg deutlich 

erhöhen. Zur Submission am 30. Januar 2023 gingen vier Angebote ein. Die 

Angebotspreisspanne liegt zwischen 100% und 136,4%. 

Der Gemeinderat fasst den Beschluss: Der Zuschlag für die Arbeiten Sanierung Wasserleitung 

Grünenberg-Stöcklisstraße und Jägerweg wird an Firma Hinder, Bad Waldsee, mit einer 

Angebotssumme von 319.787,81 Euro brutto erteilt. 

 

Vergabe der Bauplätze im Baugebiet Grünenberg / Stöcklisstraße 

In der öffentlichen Gemeinderatssitzung am 11.10.2022 wurden die Vergabekriterien für die 

Bauplätze im Baugebiet Grünenberg-Stöcklisstraße zu vollem Wert im sogenannten 

Einheimischenmodell gefasst. Die Unterlagen zur Bauplatzbewerbung wurden am 04.11.2022 

im Mittteilungsblatt der Gemeinde und auf der Homepage veröffentlicht. Die 

Vergaberichtlinien waren während der gesamten Bewerbungszeit auf der Homepage der 

Gemeinde einsehbar. Am 14.01.2023 lief die Frist zur Abgabe der Bewerbungsunterlagen ab. 

Für die acht Bauplätze gingen 20 Bewerbungen ein, die anschließend von der Verwaltung 

ausgewertet wurden. Vom Gemeinderat muss nach der Gemeindeordnung § 92 ein Beschluss 

zur Veräußerung von Vermögenswerten gefasst werden.   

Der Gemeinderat fasst den Beschluss: Der Gemeinderat stimmt der Veräußerung der 8 

Bauplätze im Baugebiet Grünenberg-Stöcklisstraße zum Preis von 375 €/m² nach der von der 

Verwaltung vorgenommenen Auswertung zu. 

 

Sanierung Klosterwiesenschule, Hauptgebäude: Vergabe der Zimmerer- und 

Fassadenarbeiten 

Das Hauptgebäude der Klosterwiesenschule wird durch eine Vollsanierung mit Aufstockung 

umgebaut. Die Abrissarbeiten sind weitestgehend erfolgt. Im Erdgeschoss wurden die ersten 

Mauerwerkswände erstellt und mit den Bauarbeiten an den Treppenhäusern an der Nord- 

und Ostseite wurde ebenfalls begonnen. Aufgrund der Höhe der Bauleistungen von ca. 

6.000.000 € netto, müssen die Bauleistungen europaweit ausgeschrieben werden. Lediglich 

Gewerke im Umfang von 20% aus der Bauleistungssumme dürfen national ausgeschrieben 

werden. Das Gewerk Zimmerer- und Fassadenarbeiten wurde bereits zum zweiten Mal 



europaweit ausgeschrieben. Die Veröffentlichung der Ausschreibungen über das 

Vergabeportal des Landratsamtes und im Staatsanzeiger fand am 28.11.2022 statt. Die 

Angebotseröffnung war am 16.01.2023. Es wurde erneut nur ein Angebot abgegeben, das bei 

brutto 1.500.857,52 € liegt, was 156,32% des veranschlagten aktualisierten Vergabevolumens 

entspricht. 

Der Gemeinderat fasst den Beschluss: Die Ausschreibung für die Zimmerer- und 

Fassadenarbeiten wird gemäß VgV § 63 Abs. 1 Satz 3 aufgehoben und das 

Verhandlungsverfahren ohne Teilnahmewettbewerb wird nach EU-VOB § 3a Absatz 3 Satz 1 

eingeleitet. 

 

Vorstellung geplanter Klimaschutzmaßnahmen der Gemeinde Baindt 2023 

Seitens der Gemeinde sind eine Vielzahl von Maßnahmen in den Bereichen Klimaschutz, 

Energie und Mobilität angedacht. Teilweise befinden sich diese Maßnahmen auch bereits in 

der Umsetzung wie beispielsweise die Erweiterung des kommunalen Wärmenetzes oder die 

Energetische Sanierung der Klosterwiesenschule. Die geplanten Maßnahmen im 

Klimaschutzbereich sind nachfolgend kurz aufgeführt. Es kann allerdings sein, dass im 

Jahresverlauf weitere Maßnahmen dazukommen oder Maßnahmen wegfallen, da sich 

jederzeit kurzfristige Änderungen ergeben können, die ein Vorziehen oder Verschieben 

einzelner Maßnahmen erforderlich machen.  

 Seit 01.01.2023 gilt die „Förderrichtlinie zur Gebäudesanierung: Energetisch fit für die 

Zukunft“. Die Gemeinde fördert hiermit energetische Sanierungsmaßnahmen der Baindter 

Bürgerinnen und Bürger.  

 Durch die Firma Numbat wurde auf dem Parkplatz des Lebensmittelhändlers Feneberg 

eine Schnellladestation für E-Autos errichtet.  

 Seit 01.02.2023 ist die Software „INM kommunale Klimastrategie“ zur vereinfachten und 

präziseren Erfassung der Energieverbräuche kommunaler Gebäude eingeführt.  

 In der Umsetzung befindet sich die Erweiterung des kommunalen Nahwärmenetzes. 

Nachdem im vergangenen Jahr die Bauabschnitte 1 und 3 abgeschlossen wurden, ist nun 

mit Bauabschnitt 2 begonnen worden. Voraussichtlich bis Ende Mai wird das künftige 

Neubaugebiet Fischerareal an das Nahwärmenetz angeschlossen.  

 Zum Thema E-Carsharing liegt der Gemeinde Baindt bereits ein Angebot vor. Dies wird in 

nächster Zeit geprüft.  

 Das Konzept „klimaneutrale“ Kommunalverwaltung Baindt, wird derzeit ausgearbeitet. 

Neben einer Erfassung der Energieverbräuche kommunaler Gebäude, der 

Straßenbeleuchtung und der Bereiche Trinkwasser und Abwasser, werden auch die 

Bereiche Fuhrpark sowie Dienstreisen dort miterfasst. Zudem werden die infolge der 

Energieverbräuche entstehenden Treibhausgasemissionen bilanziert und ein konkreter 

Treibhausgasreduktionsfahrplan bis zum Jahr 2040 abgeleitet.  

 Nachdem 2022 eine Potenzialanalyse des Photovoltaikpotenzials kommunaler Dächer 

durchgeführt wurde, wird hierauf basierend nun eine PV-Prioritätenliste für die 

kommunalen Gebäude erstellt.  

 



Bildung eines gemeinsamen Gutachterausschusses im westlichen Landkreis Ravensburg 

-Abschluss einer öffentlich-rechtlichen Vereinbarung mit der Stadt Ravensburg- 

Im Oktober 2017 ist die novellierte Gutachterausschussverordnung Baden-Württemberg in 

Kraft getreten. Dabei wurde die Zuständigkeit für das Gutachterausschusswesen weiterhin bei 

den Gemeinden belassen. Seit der Erbschaftssteuerreform 2008 wurden die Anforderungen 

an die Wertermittlung der Gutachterausschüsse und hier insbesondere an die Ermittlung der 

wertrelevanten Daten deutlich erhöht. Bedingt durch die kleingliedrige Organisation konnten 

gerade in Baden-Württemberg viele Gutachterausschüsse diese Anforderungen häufig nicht 

oder nur eingeschränkt erfüllen. Die Gutachterausschussverordnung hat deshalb die 

Voraussetzungen für die Bildung gemeinsamer Gutachterausschüsse innerhalb eines 

Landkreises geschaffen, um eine qualitative Verbesserung des Gutachterausschusswesens zu 

ermöglichen. Laut Einzelbegründung kann davon ausgegangen werden, dass zumindest bei 

einer Richtgröße von 1.000 auswertbaren Kauffällen pro Jahr für die wichtigsten 

Fallgestaltungen genügend Vergleichswerte für eine gesicherte Herleitung der 

Wertermittlungsdaten vorliegen. Deshalb wurden bereits 2020 auf Bürgermeisterebene 

Gespräche geführt und die Konzentration des Gutachterausschusswesens im Landkreis 

Ravensburg auf zwei Gutachterausschüsse befürwortet. Die Stadt Ravensburg hat sich 

grundsätzlich bereit erklärt, das Gutachterausschusswesen für die Gemeinden im westlichen 

Landkreis zu übernehmen. Am 31.03.2022 hat darüber hinaus die Verbandsversammlung des 

Gemeindeverbands Mittleres Schussental einen Grundsatzbeschluss gefasst, die Aufgabe des 

Gutachterausschusswesens auf die einzelnen Mitgliedsgemeinden zurück zu delegieren. 

Gleichzeitig haben die Gemeinderäte der Kommunen des westlichen Landkreis Ravensburg im 

2. Halbjahr 2022 grundsätzlich der Bildung eines gemeinsamen Gutachterausschusses bei der 

Stadt Ravensburg zugestimmt. Auf dieser Grundlage wurde eine öffentlich-rechtliche 

Vereinbarung erarbeitet und den Bürgermeisterinnen und Bürgermeistern am 10. Januar 2023 

vorgestellt. 

Der Gemeinderat fasst den Beschluss:  

1. Dem Beitritt zum Gemeinsamen Gutachterausschuss "Westlicher Landkreis Ravensburg" 

gemäß der als Anlage beigefügten öffentlich-rechtlichen Vereinbarung wird zugestimmt. 

2. Der Einrichtung der Geschäftsstelle des Gemeinsamen Gutachterausschusses bei der 

Stadt Ravensburg wird zugestimmt. 

3. Für den Kostenanteil der Gemeinde Baindt werden im Haushaltsplan ausreichend 

Haushaltsmittel eingestellt. 

 

Sachstand Zuschusswesen (Bewilligung/Beantragung) 

Die Gemeinde hat derzeit einige Bewilligungsbescheide vorliegen bzw. im Status „Anträge“ 

beim jeweiligen Zuschussgeber. Es ist in nächster Zeit angedacht, Anträge bei Möglichkeiten 

im Bereich der Digitalisierung sowie für den Bereich der Nahwärmeversorgung (BEW Zuschuss 

-Bundesförderung für effiziente Wärmenetze für 2024) zu stellen. Im Rahmen der Sanierung 

der Klosterwiesenschule wurden für die Schulsanierung Zuschüsse von KfW, 

Schulbauförderung und Schulsanierung sowie Ausgleichstockanträge 2019 und 2022 bewilligt. 

Vereine bekommen über WLSB-Anträge Unterstützung vom Württembergischen 

Landessportbund. Die Gemeinde Baindt kann hier bei Bedarf evtl. noch zusätzlich 

unterstützen. 



 

Satzung zur Änderung der Hauptsatzung - Umbenennung des Kindergartenausschusses in 

den Sozialausschuss 

Im § 8 der Hauptsatzung der Gemeinde ist geregelt, dass es einen beratenden 

Kindergartenausschuss gibt. In der Geschäftsordnung für den Gemeinderat ist unter § 35 

„Anwendung der Geschäftsordnung des Gemeinderats“ die Durchführung eines beratenden 

Ausschusses näher erläutert. Durch eine Umbenennung vom Kindergartenausschuss in den 

Sozialausschuss kann das Mandat des Ausschusses erweitert werden. Statt ausschließlich 

Themen der Kinderbetreuung zu beraten, kann der Sozialausschuss künftig beispielsweise 

auch andere soziale Themen wie die Gemeinwesensarbeit, die Schulsozialarbeit und 

Integrationsfragen behandeln. Dies ermöglicht eine ganzheitlichere Betrachtung und 

intensivere Beratung von sozialen Problemstellungen in der Gemeinde auch im Hinblick auf 

eine Entzerrung der fordernden und langen Gemeinderatssitzungen. Zur Umbenennung muss 

eine Satzung zur Änderung der Hauptsatzung beschlossen werden. 

Der Gemeinderat fasst den Beschluss: Der Kindergartenausschuss wird in den Sozialausschuss 

umbenannt.  

 


